
  
 

 

Das Gesetz unterscheidet drei Steuerklassen; diese sind zum einen für die Höhe der Steuer 

maßgeblich (bei Steuerklasse I beginnt der Steuersatz z.B. mit 7 % und steigt dann je nach 



  
 

 

dem Wert des Nachlasses auf bis zu 30% an, bei Steuerklasse II beträgt der Steuersatz 

zwischen 15% und 43%, bei Steuerklasse III zwischen 30 % und 50 %; Einzelheiten 

entnehmen Sie bitte unserem Merkblatt Hinweise zur Erbschaftsteuer), zum anderen für die 

persönlichen Freibeträge: 

 


